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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.1987

Norm

AnhIII der Einzigen Suchtgiftkonvention allg

SGG §1 Abs1

SGV §1

Rechtssatz

Der Anhang III der Einzigen Suchtgiftkonvention (wie auch jener der SuchtgiftV) normiert keine Ausnahmen von der

Behandlung der dort aufgezählten Substanzen als Suchtgifte; auch die Zubereitungen von Codein und Dihydrocodein

(hier: die Medikamente "Paracodin" und "Scottopect") sind demnach - unabhängig von ihrem Wirksto>gehalt -

Suchtgifte im Sinn des § 1 Abs 1 SGG.
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